
Beschlussvorlage 
 

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten! 
 

Zu TOP-Nr.:  7 Vorlage Nr.: 02/852/VI/381/2023 

 

Amt: Werke Datum: 02.10.2023/rp 
Sachbearbeiter: Reiner Paul AZ:  

 

Stadt Annweiler am Trifels 

 

Beratungsfolge: 

Nr. Gremium Termin Behandlung Status 

1 Werkausschuss 04.10.2023 Vorberatung öffentlich 

1 Stadtrat 22.11.2023 Entscheidung öffentlich 

 

 

Gegenstand der Vorlage 

 

Wasserentgelte für das Wirtschaftsjahr 2024 

 

 

Durch die zum Teil erheblichen Kostensteigerungen in vielen Bereichen der Trinkwasser-gewinnung 

stiegen die inflationsbedingten Mehraufwendungen des Wasserwerks der Stadt Annweiler am Trifels um 

rd. 162.000 € ggü. dem Jahr 2021, d. h. der letzten Gebührenerhöhung. Dieser Mehraufwand ist begründet 

in: 

 

 Preissteigerungen für Aufbereitungsmaterial  + 48.000 € 

 Stromkostensteigerungen:   + 30.000 € 

 Tarifabschlüsse     + 30.000 € 

 Höhere Aufwendungen für Bauleistungen + 42.000 € 

 Sonstige Erhöhungen, z. B. Kraftstoffe etc. + 12.000 € 

 

Gesamt:       162.000 € 

 

Die derzeitigen Wasserentgelte setzen sich aus der verbrauchsabhängigen Wassergebühr von derzeit 1,65 € 

(netto) / m³ sowie dem Wiederkehrenden Beitrag Wasser mit 0,18 € / beitragspflichtiger Grundstücksfläche 

zusammen. Diese Gebühren wurden letztmalig zum 01.06.2021 erhöht. 

 

Die oben genannten Mehraufwendungen können auch bei sparsamster Mittelbewirtschaftung nicht mehr 

aufgefangen werden; eine Gebührenerhöhung ist daher unvermeidlich. Die Werkleitung schlägt vor, dass 

die  

 

a) Wassergebühr um 0,10 € / m² auf 1,75 € / m³ und der 

b) Wiederkehrende Beitrag um 0,01 € auf 0,19 € / m² netto erhöht wird. 

 

Die Mehreinnahmen dadurch belaufen sich auf 100.000 €. Die übrigen Mehraufwendungen können durch 

Ausschüttungen unserer Energiebeteiligung bei der Energie Südpfalz abgedeckt werden.  

 

Wirtschaftliche Auswirkungen auf die Haushalte 

 

Bei einem 4 Personenhaushalt mit Eigenheim und einer beitragspflichtigen Grundstücksfläche von 600 m² 

bei einem jährlichen Wasserverbrauch von 120 m³ entstehen monatliche Mehrkosten in Höhe von 1,50 €. 

 

 

 



Gebühren anderer Versorger 

 

Die Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 mit 

einer Erhöhung in der gleichen Größenordnung konfrontiert werden. Vorbehaltung der Zustimmung durch 

den Verbandsgemeinderat werden die Gebühren ebenfalls in der o. g. Größenordnung steigen.  

 

 
 

 

Die Grafik zeigt, dass die Gebühren der Stadt Annweiler am Trifels auch nach Erhöhung noch am unteren 

Rand der Gebühren liegt. Zu berücksichtigen ist, dass die Daten der anderen Versorger auf dem Stand 

2022 / 2023 beruhen und Erhöhungen der Entgelte für 2024 noch nicht veröffentlicht sind.  

 

Beschlussvorschlag Rat: 

 

Der Stadtrat beschließt auf Empfehlung des Werkausschusses die Wasserentgelte bei der 

Verbrauchsgebühr von 1,65 € auf 1,75 € / m³ und den Wiederkehrenden Beitrag von derzeit 0,18 auf 0,19 

€/ m², jeweils netto zu erhöhen.   

 

 

 

 

 

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 
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